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RS OGH 1992/2/12 9ObA247/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1992

Norm

GdVBG Graz §1 Abs2 lita

VBG §1 Abs3 litc

Rechtssatz

Da die privatrechtlichen Dienstverhältnisse ö2entlich Bediensteter regelnden Vertragsbedienstetengesetze zahlreiche

arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen enthalten, würde es dem Gesetzeszweck widersprechen, den Begri2 der

fallweisen Verwendung so auszulegen, daß zum Nachteil des Arbeitnehmers vom Normalarbeitsverhältnis

abweichende Beschäftigungsformen geradezu begünstigt würden.
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